
Wohnungsmiete X
(4) Auf Antrag des Mieters kann das Gericht den 
Vermieter unter Berücksichtigung aller Umstände 
verpflichten, dem Mieter die Kosten des gerichtli
chen Verfahrens und des Umzugs sowie die mit dem 
Umzug verbundenen notwendigen Aufwendungen 
ganz oder teilweise zu erstatten.

§ 123
Folgen der Beendigung des Mietverhältnisses
(1) Das Mietverhältnis endet in den Fällen der 
§§ 121 und 122 zu dem in der gerichtlichen Entschei
dung angegebenen Zeitpunkt.
(2) Mit der Beendigung des Mietverhältnisses ist der 
Mieter verpflichtet, die Wohnung zu räumen und an 
den Vermieter herauszugeben. Bis zur Räumung gilt 
für die beiderseitigen Rechte und Pflichten der bis
herige Mietvertrag.
(3) Die Räumung einer Wohnung im Wege der 
Vollstreckung setzt die Zuweisung anderen Wohn- 
raums voraus.

Anmerkung: Vgl. hierzu auch § 128 Abs. 2 ZPO.

§ 124
Wechsel des Eigentümers
Das Mietverhältnis wird durch Wechsel des Eigentü
mers des Wohnhauses nicht berührt. Der neue Ei
gentümer tritt an die Stelle des Vermieters und hat 
dessen Rechte und Pflichten zu übernehmen und zu 
erfüllen.

§ 125
Fortsetzung des Mietverhältnisses 
mit Familienangehörigen
(1) Nach dem Tod des Mieters können seine im 
Haushalt lebenden Familienangehörigen in den 
Mietvertrag eintreten. Der Eintritt erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vermieter.
(2) Verfügungen des für die Wohnraumlenkung zu
ständigen Organs werden dadurch nicht ausgeschlos
sen.

Sechster Abschnitt 
Wohnungstausch

§ 126
Tausch vertrag
(1) Zur besseren Gestaltung ihrer Wohnverhältnis
se und zur Erschließung von Wohnraumreserven ha
ben die Bürger das Recht, ihre Wohnung zu tau
schen. Sie sind durch das zuständige staatliche Organ 
zu unterstützen.

Anmerkung: Vgl. hierzu § 67 Abs. 3 GöV; §§14, 15 
WLVO, §§ 12, 13 der DB zur WLVO; 3. DB vom 
18. 9. 1986 zur VO über die Arbeiterwohnungsbau
genossenschaften (GBl. I Nr..32 S. 422).

(2) Der Tauschvertrag ist schriftlich abzuschließen. 
Er bedarf der Genehmigung des für die Wohnraum
lenkung zuständigen Organs und der Zustimmung 
des Vermieters. Verweigert der Vermieter die Zu
stimmung ohne ausreichenden Grund, kann sie 
durch Entscheidung des für die Wohnraumlenkung 
zuständigen Organs ersetzt werden.
(3) Bei einem durch Vertrag vereinbarten Woh
nungstausch tritt der jeweilige Tauschpartner mit 
dem Einzug in die Wohnung in das Mietverhältnis 
des anderen ein und übernimmt damit dessen Rechte 
und Pflichten.

§ 127
Rücktritt vom Tauschvertrag
(1) Der Anspruch auf Erfüllung eines Wohnungs
tauschvertrages kann nur innerhalb von 3 Monaten 
nach Wirksamkeit des Vertrages geltend gemacht 
werden.
(2) Ein Rücktritt vom Vertrag ist nur zulässig, wenn 
nach Vertragsabschluß bei einem Tauschpartner 
Umstände eingetreten sind, durch die die Erfüllung 
des Tausch Vertrages für ihn unzumutbar geworden 
ist. Der Rücktritt ist dem anderen Tauschpartner un
verzüglich mitzuteilen.
(3) Der vom Vertrag zurücktretende Tauschpartner 
ist verpflichtet, dem anderen Tauschpartner unter 
Berücksichtigung aller Umstände die entstandenen 
Aufwendungen ganz oder teilweise zu erstatten.

Siebenter Abschnitt 
Besondere Mietverhältnisse

§128
Untermietverhältnisse
(1) Der Mieter ist berechtigt, einen Teil seiner Woh
nung unterzuvermieten, soweit das nicht durch be
sondere Rechtsvorschriften ausgeschlossen ist. Das 
Untermietverhältnis entsteht durch Vertrag zwi
schen Mieter und Untermieter.
(2) Der Mieter ist zum Vertragsabschluß verpflich
tet, wenn das zuständige Organ dem Untermieter 
den Wohnraum zugewiesen hat.
(3) Untermietverhältnisse über zugewiesenen 
Wohnraum können nur naph den §§ 120 bis 123 been
det werden. Das gleiche gilt für Untermietverhältnis
se über nicht zugewiesenen Wohnraum, wenn der 
Untermieter diesen Wohnraum vertragsgemäß mit 
seiner Familie bewohnt oder ihn ganz oder überwie
gend mit Einrichtungsgegenständen ausgestattet 
hat. In den übrigen Fällen kann das Untermietver
hältnis von beiden Partnern jederzeit mit einer Frist 
von 2 Wochen gekündigt werden.
(4) Im übrigen gelten die Bestimmungen über die 
Wohnungsmiete für Untermietverhältnisse entspre
chend.
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